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Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 9 vom 15. April 2016

Bekanntmachung über den Bebauungsplan
Nr. 1198 -Wanheimerort- „Fischerstraße“ für
einen Bereich zwischen Fischerstraße, 
Düsseldorfer Straße, Fuchsstraße, Flieder-
straße, Eberstraße und Eschenstraße 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
29.02.2016 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)
den Bebauungsplan Nr. 1198 -Wanheimerort-
„Fischerstraße“ als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1198 -Wanheimerort-
„Fischerstraße“ wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1198 -Wanheimerort-
„Fischerstraße“ mit Begründung kann beim Amt
für Stadtentwicklung und Projektmanagement
der Stadt Duisburg zu den üblichen Öffnungs-
zeiten eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses Bebauungs-
planes kann der Entschädigungsberechtigte
gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB verlangen, wenn die in den §§ 39 bis
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche kann der Berechtigte
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei den Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird.

2) Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
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bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes
oder der Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht
worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bei Zustande-
kommen dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs.
6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. 1198 -Wanheimerort- „Fischerstraße“ in
Kraft.

Duisburg, den 22. März 2016 

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Faßbender
Tel.-Nr.: 0203/283-6488
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Bekanntmachung über den Bebau-
ungsplan Nr. 1203 -Wanheimerort- für
einen Bereich südlich des Güterbahn-
hofes Duisburg Hochfeld Süd, nördlich
der Kulturstraße und Bodelschwingh-
straße, westlich der A59 und südlich
der Gießingstraße

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
29.02.2016 gemäß § 10 Baugesetzbuch
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 1203 
-Wanheimerort- als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1203 -Wanheimer-
ort- wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öf-
fentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1203 -Wanheimer-
ort- mit Begründung kann beim Amt für
Stadtentwicklung und Projektmanage-
ment der Stadt Duisburg zu den üblichen
Öffnungszeiten eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft
gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses Be-
bauungsplanes kann der Entschädi-
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche
kann der Berechtigte dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei den Entschä-
digungspflichtigen beantragt. Ein Ent-
schädigungsanspruch erlischt, wenn
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die in 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten

Vermögensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem
Jahr seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend
gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3) Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) bei Zustandekommen dieser Sat-
zung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1
Gemeindeordnung NRW nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 1203 -Wanheimerort-
in Kraft.

Duisburg, den 22. März 2016

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Faßbender
Tel.-Nr.: 0203/283-6488
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Bekanntmachung verschiedener Gebäude(um)nummerierungen

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäude(um)nummerierungen
erforderlich:

Gemarkung Baerl:

Schulstraße 23 A wird Auf der Gest 53

Gemarkung Duisburg:

Brehmsweg 11 und 13 wird Brehmsweg 11

Gemarkung Meiderich:

Emilstraße 3 wird Emilstraße 1 (Make up Studio),
Emilstraße 3 (Wohnungen) und
Brückelstraße 76 (Teppichreinigung)

Gemarkung Walsum:

Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 129 wird Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 129 und 
39 (Pförtner)

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem
Verwaltungsgericht Düsseldorf, 
Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf schrift-
lich, in elektronischer Form nach Maßgabe
der Verordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerich-
ten und den Finanzgerichten im Lande
Nordrhein-Westfalen (Elektronische
Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs-
und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines
von Ihnen Bevollmächtigten versäumt
werden sollte, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet.

Duisburg, den 30. März 2016 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schulz

Auskunft erteilt:
Frau Hohnen
Tel.-Nr.: 0203/283-6712



Bekanntmachung über die Veröffent-
lichung der Bodenrichtwerte 2016 für
das Stadtgebiet Duisburg

Der Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte in der Stadt Duisburg hat gemäß 
§ 196 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), aufgrund
der gemäß § 195 BauGB geführten Kauf-
preissammlung durchschnittliche Lagewer-
te (Bodenrichtwerte) für das Stadtgebiet
Duisburg ermittelt. 
Es wurden Bodenrichtwertzonen gebildet,
die jeweils Gebiete umfassen, die nach
Art und Maß der Nutzung weitgehend
übereinstimmen. Die Bodenrichtwerte
wurden zum Stichtag 01.01.2016 
ermittelt und am 24.02.2016 vom Gut-
achterausschuss für Grundstückswerte in
der Stadt Duisburg beschlossen. 

Die Bodenrichtwerte sind seit Anfang
März 2016 für jedermann kostenfrei im
Internet einsehbar. Unter der Adresse 
www.BORISplus.nrw.de
wird dem interessierten Bürger nach Ein-
gabe von Gemeinde, Straßenname und
Hausnummer ein Kartenausschnitt mit der
aktuellen Bodenrichtwertzone präsentiert,
wobei neben dem Bodenrichtwert auch
dessen beschreibende Informationen an-
gegeben werden.

Daneben können Interessierte ab sofort
bei der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses, Erftstraße 7, 47051 Duisburg,
Frau Herfert, Durchwahl (0203) 283-3874,
Zimmer 101, zu den Öffnungszeiten Aus-
kunft über Bodenrichtwerte erhalten.

Duisburg, den 31. März 2016

Der Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte in der Stadt Duisburg

Herrmann
Vorsitzende

Auskunft erteilt:
Frau Herfert
Tel.-Nr.: 0203/283-3874
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Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Buchholz

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und We-
gegesetzes des Landes Nordrhein-Westfa-
len (StrWG NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 1995
(GV. NRW. 1995, S. 1028) unter Berück-
sichtigung der bis heute erfolgten Ände-
rungen werden mit dem auf die öffentli-
che Bekanntmachung folgenden Tag die
Verkehrsflächen 
Daressalamstraße,
Lambarenestraße,
Lomestraße,
Lüderitzallee,
Mafiastraße,
Pembastraße,
Sansibarstraße
gemäß dem zu dieser Veröffentlichung ge-
hörenden Lageplan als Gemeindestraßen
für den öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über
den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanzge-
richten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO
VG/FG) einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er-
klärt werden. Der Klageschrift sollten nach
Möglichkeit zwei Abschriften beigefügt
werden.

Duisburg, den 21. März 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Benachrichtigung über öffentliche 
Zustellungen gemäß § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz NRW - LZG
NRW

Die an Frau Jacqueline Balazic, zuletzt
wohnhaft Kaiser-Friedrich-Str. 254, 47167
Duisburg, gerichtete Mitteilung, Aktenzei-
chen 51-42/91 60959/960, wird gemäß
den §§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 07.03.2006 (GV.
NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 der
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 111, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 02. März 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Galler

Auskunft erteilt: 
Frau Galler
Tel.-Nr.: 0203/283-5458

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Herrn Samet Bölükbas, 
* 10.06.1989, zuletzt wohnhaft: Lünebur-
ger Str. 40, 47167 Duisburg gerichtete
Ordnungsverfügung vom 15.03.2016, 
Aktenzeichen 32-15-3 Wer 558822, wird
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)
in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 211
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 16. März 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

van den Noort

Auskunft erteilt: 
Frau Esser
Tel.-Nr.: 0203/283-3014

Benachrichtigung über öffentliche 
Zustellungen gemäß § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz NRW - LZG
NRW

Die an Herrn Daniel Verkooyen, zuletzt
wohnhaft Paßstr. 23, 47198 Duisburg, 
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen 
51-42/94 084676, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Homberg, Bismarckplatz 1, 47198
Duisburg, Zimmer 207, montags, 
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 30. März 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Wolf

Auskunft erteilt: 
Frau Wolf
Tel.-Nr:. 0203/283 8428
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Grundsteuerbescheid vom 23.03.2016 

Steuerpflichtiger: 
Herr Abdullah Elyasa Süme
Buchungsstelle: 709-0-998-7; Vertrags-
gegenstand: 231 001 851 198
Letzte bekannte Anschrift: Kaiser-
Friedrich-Str. 156b, 47169 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass der ge-
nannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85,
47051 Duisburg, Zimmer 502, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Aus-
händigung bereitliegt,

- als zugestellt gilt, wenn seit der Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kom-
munalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden
Fassung.

Duisburg, den 18. März 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Goemans

Auskunft erteilt:
Herr Wendler
Tel.-Nr.: 0203/283-2769

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Herrn Goran JEVREMOVIC, zuletzt
wohnhaft: unbekannt, gerichtete Ord-
nungsverfügung vom 23.03.2016, Akten-
zeichen AW 02/16, wird gemäß §§ 1 und
10 des Verwaltungszustellungsgesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Verbin-
dung mit § 4 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der je-
weils geltenden Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Bür-
ger- und Ordnungsamt,  Königstraße 
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 213
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 23. März 2016 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

van den Noort

Auskunft erteilt: 
Frau Rockel
Tel.-Nr.: 0203/283-3984 

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs-,
Winterdienst-, Niederschlagswassergebüh-
renbescheide: 06.01.2016, 25.01.2016
Mahnbescheide: 11.03.2016

Zahlungspflichtiger: 
Herr Abdullah Süme
Kundennummer: 90094703
Bisherige Anschrift: Kaiser-Friedrich-
Str. 156b in 47169 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

- nicht zugestellt werden konnten, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- bei den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg - AöR, Schifferstr. 190, 
47059 Duisburg, am Empfang, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.30 Uhr zur Aushändi-
gung bereitliegen,

- als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
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nalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden
Fassung.

Duisburg, den 29. März 2016 

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms T31
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203/283-5918

Fundsachen, die im Monat Februar
2016 bei den Bezirksämtern abgelie-
fert wurden

1. Bezirksamt Walsum
Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum,
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

1 Fahrrad, 2 Handys, 1 Geldbörse ohne
Geldbetrag, 1 Geldbörse mit Geldbe-
trag, 1 Tasche, 1 loser Geldbetrag, 
1 Personalausweis, 1 EC-Karte 

2. Bezirksamt Hamborn
Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn,
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, 
Duisburger Str. 213, 
Fernruf: 0203/283 5296

1 Fahrrad, 1 Handy, 1 Schmuckstück, 
1 Sicherheitsschlüssel

3. Bezirksamt Meiderich/Beeck
Duisburg-Meiderich, Verwaltungsge-
bäude Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-
Service, Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer
100, Fernruf: 0203/283 7543

1 Fahrrad, 2 Handys, 4 Geldbörsen 
ohne Geldbetrag, 1 loser Geldbetrag, 
1 ausländisches Personaldokument, 
1 persönliches Personaldokument

4. Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl
Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck-
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss,
Fernruf: 0203/283 8953

1 Autoschlüssel

5. Bezirksamt Mitte 
Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungsge-
bäude Sonnenwall 73 – 75, Bürger-
Service, Erdgeschoss, 
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

1 Fahrrad, 3 Handys, 2 Schmuckstücke,
2 Uhren, 6 diverse Textilien, 9 Geldbör-
sen ohne Geldbetrag, 3 Geldbörsen mit
Geldbetrag, 1 Handtasche, 2 Auto-
schlüssel, 24 Personalausweise, 4 Füh-
rerscheine, 1 Fahrzeugschein, 4 EC-Kar-
ten, 3 Krankenkassenkarten, 3 Fahraus-
weise, 4 Aufenthaltserlaubnisse, 4 aus-
ländische Personaldokumente, 10 sons-
tige Personaldokumente, 2 Sicherheits-
schlüssel, 8 Unterhaltungselektroniktei-
le, 2 Regenschirme, 5 Brillen, 5 Bücher,
1 Stoffbeutel, 1 Kosmetiktäschchen, 
1 Geodreieck, 1 Gutschein, 1 Hunde-
steuermarke

6. Bezirksamt Rheinhausen
Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-
hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1,
Zimmer 104 – 113, 
Fernruf: 0203/283 8543

3 Fahrräder, 1 Handy, 1 Schmuckstück,
6 Werkzeuge

7. Bezirksamt Süd
Duisburg-Buchholz, Verwaltungsge-
bäude Sittardsberger Allee 14, Bürger-
Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 7117

1 Fahrrad, 1 Handy, 2 Geldbörsen mit
Geldbetrag, 2 lose Geldbeträge, 1 Per-
sonalausweis, 2 Sicherheitsschlüssel, 
1 Computer-Ersatzteil

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den
Fundannahmestellen der Bezirksämter
entgegengenommen.

Fundtiere

11 Hunde, 23 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekom-
mener Tiere wird empfohlen, ihren
Verlust umgehend der Verwaltung des
Tierheims, Lehmstr. 12, 47059 Duis-
burg, Telefon: 0203/9355090, anzuzei-
gen; andernfalls wird das Tier an 
einen Tierliebhaber abgegeben.

Duisburg, den 16. März 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203/283-3288

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200922486 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 15. März 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200563835 (alt
100563832) der Sparkasse Duisburg wur-
de heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 16. März 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 29. März 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Amtsgerichts
Duisburg-Ruhrort 
Geschäfts-Nr.: BA-133A-21

Herr Frank Schwarz und Frau Christine
Schwarz aus Duisburg haben am
21.01.2016 beantragt, für das bisher nicht
gebuchte, in der Gemarkung Baerl 
liegende Grundstück: Gemarkung Baerl -
Binsheim - Flur 3 - Flurstück 195

Weg/Fahrweg 6 m2 das Grundbuch anzu-
legen und die Antragsteller als Eigentümer
einzutragen.

Dem Antrag wird entsprochen, wenn
nicht Einwendungen Berechtigter inner-
halb einer Frist von einem Monat - vom
Tage der Veröffentlichung an gerechnet -
beim Amtsgericht Duisburg-Ruhrort,
Amtsgerichtsstraße 36, 47119 Duisburg-
Ruhrort, angemeldet und glaubhaft ge-
macht werden. Anderenfalls kann ein ent-
gegenstehendes Recht bei der Anlegung
nicht berücksichtigt werden.

Duisburg-Ruhrort, den 17. März 2016 

Amtsgericht Duisburg-Ruhrort

Vogt 
Rechtspfleger

Das Sparkassenbuch Nr. 3202238147 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 16. März 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202275487 (alt
102275484) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 16. März 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4250138700 (alt
150138709) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 16. März 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3260048610 (alt
160048617) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 17. März 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3202435990,
3202629162, 3202502971 der Sparkasse
Duisburg wurden heute für kraftlos er-
klärt.

Duisburg, den 21. März 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200820458 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. März 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 4200484766 (alt
100484765) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. März 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3200603144,
3201428707 der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher
anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 29. März 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 4232000457 (alt
132000456) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches



 88 Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 9 vom 15. April 2016

Amtsblatt01111111111111111111111111111111f

Bekanntmachung einer Fundsachen-
versteigerung

Die Stadt Duisburg, Bezirksamt 
Meiderich/Beeck, Bürgerservice, versteigert
ab 19.05.2016, 19.00 Uhr, im Rahmen
einer 10-tägigen Internetauktion unter 
www.fundus.eu (sonderauktionen.net) 
diverse Fundsachen.

Die zur Versteigerung kommenden
Gegenstände können ab dem 21.04.2016
unter
www.fundus.eu 
besichtigt werden. 

Eigentumsansprüche können bis zum
18.05.2016 beim Bezirksamt 
Meiderich/Beeck, Bürgerservice, geltend
gemacht werden. 

Duisburg, den 07. April 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Biedziak
Städt. Oberverwaltungsrat

Auskunft erteilt:
Frau Nitsche
Tel.-Nr: 0203/283-7540
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